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pflege entstehen können - nicht selten zu einem Zeitpunkt, da wichtige

Entscheidungen bereits gefallen sind.
Inventare sind unerlässliche Arbeitsinstrumente. Sie verhindern

n|cht, dass im Einzelfall, sobald ein Bauvorhaben aktuell wird, eine
genaue Beurteilung des Schutzobjektes und der Schutzmassnahmen
sowie eine Abwägung der allenfalls entgegenstehenden öffentlichen
nteressen vorgenommen werden muss. Nur über umfassende

Inventare können die staatlichen Institutionen rechtzeitig darauf
aufmerksam gemacht werden, dass sie mit ihrer Tätigkeit möglicherweise

ein Baudenkmal gefährden. Sind Inventare vorhanden, kann
Kein Planer im nachhinein Gutgläubigkeit geltend machen. Es sei
nicht verschwiegen, dass Inventare auch Nachteile haben. Sie kön-
,c>n das Gegenteil bewirken, da ein nicht inventarisiertes Objekt

selbstredend als nicht schutzwürdig gilt. Durch eine umfassende und
s°rgfältige Aufnahme aller Objekte, die irgendwie schutzverdächtig
s,nd, kann dieser Nachteil weitgehend ausgeschaltet werden.

Ist ein Baudenkmal einmal als solches erkannt, so muss der Staat
r|s Bauherr seinem eigenen Denkmalpfleger Kompetenzen geben,

le gleichwertig neben den anderen staatlichen Funktionen stehen.
ni Einzelfall isl es sogar unumgänglich, der Denkmalpflege höchste
r|orität einzuräumen. Die Abwägung der öffentlichen Interessen

beginnt schon im frühesten Planungsstadium, dann nämlich, wenn die
ntzting eines Gebäudes festgelegt wird. Der Denkmalpfleger kann

seine schützende Hand nur mit Erfolg über das Denkmal halten,
erin er bereits bei der Planung der Nutzung beigezogen wird. Er

darf nicht als Kosmetikfachmann, deE zuletzt allenfalls noch die
Fassadenfarbe bestimmen darf, missbraucht wcEden.

' 2: Hochbauaml des Kantons Zürich. Abbildimgsnachweis
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Dieter Nifvfrgfi.t
Bodenpreis gegen Denkmalpflege

F̂'gentum an Grund und Boden ist offenbar nach wie vor eine
interessante und lohnende Kapitalanlage. Boden an erstklassiger Lage ist
aher sehr begehrt, und die Verkaufspreise sind entsprechend hoch.
le hoch, entscheidet am Ende derjenige, welcher bereit ist, den ab-

eititen Spitzenpreis zu zahlen. Aufgrund der Ertragserwartung, weine

mit einem möglichst kleinen Faktor (etwa der Hälfte des Flypo-
karzirises] kapitalisiert wird, abzüglich der mutmasslichen Bau-

Osten, errechnet sich der Landwert. Je grösser der erwartele Ertrag,
kleiner der eingesetzte Kapitalisierungsfaktor und je kleiner die

t Inserì' Kunsl(lenkiii!iler38/1987 IS. II3-ns



114 Dieter Nievergelt

Bau- oder Umbaukosten, desto mehr kann für das Grundstück
bezahlt werden. Den Zuschlag erhält selbstverständlich der Meistbietende.

Was folgt daraus? Normalerweise erst nach dem Erwerb
beginnt der neue Eigentümer mit der eigentlichen Planung. Er hat
einen Preis bezahlt, der an der Grenze einer noch akzeptablen Mini-
malrenclite liegt. Er muss daher die Mietzinse ebenfalls maximal
hoch ansetzen, so hoch, wie sie erst in zwei bis drei Jahren bezahlt
werden. Er muss einen überdurchschnittlichen Komforl und einen
luxuriösen Ausbau erstellen, und er muss das Risiko bei den Bauarbeiten

so klein wie möglich halten, damit seine Rechnung auch nur
einigermassen aufgeht.

Was hat dies alles mit dem Denkmalschutz zu tun? Ich möchte die
Zusammenhänge zwischen Bodenpreisen und denkmalpflegerischer
Tätigkeit an zwei Beispielen erläutern.

Villa mit Park

Die Villa im Stile eines florentinischen Landhauses, Ende des
19. Jahrhunderts von einem namhaften Architekten und ETITProfes-
sor erbaut, liegt inmitten eines grossen, gleichzeitig gestalteten Parkes.

Gebäude und Park sind als Gesamtheit von grosser baukünstle-
rischer Bedeutung. Das Grundstück ist sehr gut erschlossen und
befindet sich an bevorzugter Wohnlage. Luxuriöse Wohnungen in
entsprechend gestalteten Neubauten würden sich sehr teuer vermieten
oder gewinnbringend verkaufen lassen.

Die bestehende Villa, obwohl noch in gutem Zustand, kann heute
nichl mehr ihrer Bestimmung entsprechend von einer Besilzerfami-
lie bewohnt werden, weil das dafür notwendige Bedienungspersonal
nicht mehr rekrutierbar ist. Die Erhaltung dieser bedeutenden Villa
kann nur erreicht werden, wenn sie durch das Gemeinwesen erworben

wird; Kaufpreis 5,5 Mio. Franken! Die politischen Instanzen
haben sich nun in Abwägung der öffentlichen Interessen zu entscheiden,

ob sie einem Kauf zustimmen können. Hier wird die Frage
gestellt, wieviel der Denkmalschutz wert sei. Es wird dabei wohl auch
nach dem Sinn des Denkmalschutzes gefragt.

In unserem Fall wurde die Villa von der Gemeinde erworben. Ein

Verwendungszweck muss erst noch gesucht werden. Die
Renovationskosten belaufen sich wohl auf gegen 2 Mio. Franken. Welche
Konzessionen sind notwendig, dass irgend jemand (Firma, Stiftung,
Museum) die Villa benutzen kann? Mit anderen Worten: Wieviel von
der vorhandenen Originalsubstanz muss noch geopfert werden? Hat
sich die Übung am Ende gelohnt? Viele Fragen, deren Beantwortung
nicht leicht fällt.

In einem solchen Fall liegen die Grenzen für die Erhaltung eines
bedeutenden Baudenkmales eindeutig dort, wo die Öffentlichkeit
nicht mehr bereit ist, mitzumachen. Je grösser die Standortgunst
eines Gaindstückes, je meliE Geld Investitionen sucht, desto höher
wird der Wert eines Grundstückes unti desio geringer wird tlie
Möglichkeit, Villen mit ihrem Umschwung zu erhalten.
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Zwei Altstadthäuser
Es handeil sich um zwei schmalbrüstige aneinandergebaute Häuser
m'l je vier Geschossen. Die Wohnungen weisen nur bescheidenste
Ausstattung auf, Bäder fehlen. Die Zimmer sind direkt vom allgemeinen

Treppenhaus aus zugänglich. lis wäre wohl das vernünftigste,
zwischen den beiden Häusern unter teilweiser Abtragung der
Brandmauern ein neues feuersicheres Treppenhaus mit Lift zu errichten,
denkt der Käufer. Die schrägen Böden und die dünnen Zwischenwände

will er herausreissen und neu entsprechend heutigen
Normen erstellen.

In extremem Gegensatz dazu steht der Wunsch der Denkmal-
P'lege nach Erhaltung der gewachsenen inneren Struktur der Häuer.

Auch wenn im Innern keine grossartig ausgestatteten Räume
anzutreffen sind, soll trotzdem das Vorhandene respektiert werden.
Ein neues Treppenhaus darf nicht gebaut werden. Auf einen Lift, der
das Dach durchstossen würde, ist zu verzichten. Die vorhandenen

Oden- und Deckenkonslruktionen sind zu belassen.
Wie vertragen sich nun das geschilderte Vorgehen mit den

'rtragserwartungen, dem risikolosen Bauvorgang und den günstigen
aukosten des neuen Eigentümers? Auf den ersten Blick wohl kaum.

01 Grunde sind die Gegensätze denkmalpflegerische Vorstellungen
und vorgesehener Ausbaustandard unüberbrückbar. Unter glücklichen

Umständen gelingt es, den Eigentümer zu überzeugen, dass
mit vernünftigen Eingriffen in die Bausubstanz und entsprechenden
°rtlich begrenzten, gezielten baulichen Massnahmen sehr wohl gul
ermietbare Wohnungen entstehen können. Dies gelingt oft nur

schwer.

'eter Nievergell, dipi.Arch. ETH, Denkmalpfleger der Sladt Zürich, Hochbauamt der Adresse des Autors
acR Zürich, Büro für Denkmalpflege, Postfach, 8021 Zürich
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v°r Illusionen wird gewarnt
'e AlLsl.ult \<>n Bein: Ein Weltkulluigul und seine Pflege

R
eslürzle, aber auch hämische Kommentare wurden allenthalben

ai't, als anfangs August 1983 bekannt wurde, der schweizerische
Vorschlag auf Eintragung der Berner Allstadt in die UNESCO-Lisle
er Weltkulturgütei'1 sei von der vorberatenden Kommission z.u-
Urkgeslellt worden - die bedeutenden baulichen Änderungen hin-
r den Fassaden erlaubten es nicht, die Altstadt als Typus einer mit-
alterlichen Stadt in die Lisle aufzunehmen, zumindest sei der

entitzperimeleEauf die untere Altstadt zu beschränken, unti zudem
Sei die Aufnahme ganzer Stadie oder Stadtteile in die Weltkulturliste,

Unsere Kiinstilenkmiilrr38/IÌW7 ¦ I - S. 115-11!)


	Bodenpreis gegen Denkmalpflege

